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§ 10 
Entscheidung durch die Bürgermeisterin 

 

Die Entscheidung über die Abrechnung eines bestimm-
ten Abschnittes einer Anlage sowie über die Durchfüh-
rung der Kostenspaltung wird der Bürgermeisterin 
übertragen. 

 
 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von 
Beiträgen nach § 8 Kommunalabgabengesetz -KAG 
NRW- für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt E-
schweiler vom 20.06.2005 außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf ei-
nes Jahres seit Verkündung dieser Satzung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

 

c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Eschweiler vorher gerügt worden und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Eschweiler, den 29.04.2021 
 
 
Leonhardt 
Bürgermeisterin 
 
 
44 
 

Die Bürgermeisterin 
 

Bekanntmachung 
 

vom 30.04.2021 

 
Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
27.04.2021 die 
 

3. Änderung des Bebauungsplans 200 
- Industrie- und Gewerbepark I - 

 

als Satzung 
 

gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. 

l. S. 3634) in der zurzeit geltenden Fassung i. V. m. §§ 7 
und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666) in der zurzeit gelten-
den Fassung mit dem im nachstehend abgedruckten Kar-
tenausschnitt dargestellten Geltungsbereich beschlossen. 
 

 
Auszug aus der DGK 5, dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. 

Das ca. 2,86 ha große Plangebiet liegt im nordöstlichen Be-
reich des Industrie- und Gewerbeparks Eschweiler (IGP) 
nahe der östlichen Hauptzufahrt in den Industrie- und Ge-
werbepark Eschweiler (IGP), am Kreuzungspunkt der 
Ernst-Abbe-Straße und der Wilhelm-Lexis-Straße. In nord-
östlicher Richtung wird das Plangebiet durch die Kurt-Na-
gel-Straße begrenzt. 
 
Ziel der Bebauungsplanänderung ist die Entwicklung wei-
terer Gewerbeflächen, um einem in der Ernst-Abbe-Straße 
ansässigen Betrieb die Möglichkeit zur Erweiterung zu ge-
ben. 
 
Entsprechend § 10 BauGB liegt die 3. Änderung des Be-
bauungsplans 200 - Industrie- und Gewerbepark I - als Sat-
zung mit der Begründung und der zusammenfassenden Er-
klärung ab sofort in der Abteilung Planung und Denkmal-
pflege der Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-
Rau-Platz 1, 4. Obergeschoss, Zimmer 444, dauerhaft 
während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme bereit. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 3. Änderung des Be-
bauungsplans 200 - Industrie- und Gewerbepark I - in 
Kraft. 
Hingewiesen wird auf die Vorschriften der §§ 214 und 215 
BauGB. Danach sind eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichti-
gung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und 
des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges un-
beachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung der 3. Änderung des Bebauungsplans 200 
- Industrie- und Gewerbepark I - schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründen-
den Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 so-
wie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch die 
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Bebauungsplanänderung eintretenden Vermögens-
nachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungsansprüche wird hinge-
wiesen. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf ei-
nes Jahres seit Verkündung dieser Satzung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt o-

der ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-

lich bekannt gemacht worden, 
 
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss 

vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegen-

über der Stadt Eschweiler vorher gerügt wor-
den und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Eschweiler, 30.04.2021 
 
 
Leonhardt 
Bürgermeisterin 
 
 
45 
 

Die Bürgermeisterin 
 
 

Bekanntmachung 
 

vom 30.04.2021 

 
 
Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
17.02.2021 den  
 

Bebauungsplan 206 
- Industrie- und Gewerbepark VII - 

 
als Satzung 

 
gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. 
l. S. 3634) in der zurzeit geltenden Fassung i. V. m. §§ 
7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666) in 
der zurzeit geltenden Fassung mit dem im nachste-
hend abgedruckten Kartenausschnitt dargestellten 
Geltungsbereich beschlossen. 
 

 
Auszug aus der DGK 5, dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. 

Das ca. 2,8 ha große Plangebiet liegt nördlich des Ortsteils 
Weisweiler, unmittelbar nördlich der Bundesautobahn A4 
und bildet den 7. Bauausschnitt des Industrie- und Gewer-
beparks Eschweiler. 
 
Ziel des Bebauungsplans ist die Entwicklung weiterer Ge-
werbeflächen im Umfeld des Industrie- und Gewerbeparks 
Eschweiler zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der 
Region. 
 
Entsprechend § 10 BauGB liegt der Bebauungsplan 206 
- Industrie- und Gewerbepark VII - als Satzung mit der Be-
gründung und der zusammenfassenden Erklärung ab so-
fort in der Abteilung Planung und Denkmalpflege der Stadt 
Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-Platz 1, 
4. Obergeschoss, Zimmer 444, dauerhaft während der Öff-
nungszeiten zur Einsichtnahme bereit.  
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 206 
- Industrie- und Gewerbepark VII - in Kraft. 
 
Hingewiesen wird auf die Vorschriften der §§ 214 und 215 
BauGB. Danach sind eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichti-
gung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und 
des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges un-
beachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Bebauungsplans 206 - Industrie- und 
Gewerbepark VII - schriftlich gegenüber der Gemeinde un-
ter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
haltes geltend gemacht worden sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 so-
wie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch den 
Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Ent-
schädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
 
 


